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Nachstehend wird die Polizeiverordnung der Großen Kreisstadt Pirna als Ortspolizeibehörde zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich des Ernst-Thälmann-
Platzes in Pirna in der ab 24.05.2018 bis 23.05.2019 geltenden Fassung wiedergegeben. Darin 
sind berücksichtigt: 
 
1. der Beschluss des Stadtrates vom 08.05.2018, öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt der 
Stadt Pirna „Pirnaer Anzeiger“ Nr. 10/2018 am 23.05.2018. 
 
 
 
Polizeiverordnung 
der Großen Kreisstadt Pirna als Ortspolizeibehörde zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich des Ernst-Thälmann-Platzes in Pirna 
 
 
   

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Polizeiverordnung gilt im gesamten Bereich des Ernst-Thälmann-Platzes in Pirna  
einschließlich der unmittelbar angrenzenden Bereiche zwischen Gottleuba, Siegfried-Rädel-Str., 
Ernst-Thälmann-Platz und Königsteiner Straße. Die genaue räumliche Abgrenzung ergibt sich 
aus der Anlage, welche Bestandteil der Polizeiverordnung ist. 
  
 

§ 2 
Alkoholverbot 

 
In den im § 1 benannten Bereichen des Ernst-Thälmann-Platzes ist es montags bis sonntags in 
der Zeit von 14:00 bis 02:00 Uhr verboten, 

1. alkoholische Getränke zu konsumieren oder 
2. alkoholische Getränke jeglicher Art mit sich zu führen, wenn auf Grund der Umstände 

die Absicht erkennbar ist, diese im Geltungsbereich dieser Verordnung konsumieren zu 
wollen. 

 
 

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 Abs. 1 des Sächsischen Polizeigesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 2 Alkohol konsumiert oder alkoholische Getränke  
mitführt, um diese im Geltungsbereich dieser Verordnung konsumieren zu wollen.  
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(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit auf Grund einer Veranstaltung eine Ausnahme zugelassen worden 
ist. 
 
(3) Ordnungswidrigkeiten können nach § 17 Abs. 2 des Sächsischen Polizeigesetzes und 
§ 17 Abs. 1 und 2 des Ordnungswidrigkeitengesetzes mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 

(§ 4 
In-Kraft-Treten) 

 
 
 
Anlage zur Polizeiverordnung vom 08.05.2018 
 

 
 
 
 


